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Zu den wichtigsten revolutionären Forderun-
gen im Jahr 1848 gehörte die „Volksbewaff-
nung“. Wer Waffen trug, war nicht mehr Un-
tertan, sondern nahm als Staatsbürger am po-
litischen Leben teil. Der Sturm auf das Zeug-
haus wurde ebenso zum Symbol für die revo-
lutionäre Erhebung wie das Bild der zumeist
mit schwarz-rot-goldenen Kokarden ausge-
rüsteten Bürgerwehren. Dem Phänomen je-
ner Bürgerwehren oder Bürgergarden wid-
met Ralf Pröve eine quellengesättigte Unter-
suchung, die zugleich als Habilitationsschrift
der Berliner Humboldt-Universität angenom-
men wurde. Doch Pröves Ansatz greift noch
wesentlich weiter. Er stellt die revolutionä-
re Volksbewaffnung von 1848 in einen Tradi-
tionszusammenhang der Entwicklung kom-
munaler Ordnungsformationen seit Ende des
18. Jahrhunderts. Das ist auch der Grund,
warum Pröve nicht mit zeitgenössischen Be-
griffen (wie eben Bürgerwehr) operiert, son-
dern statt dessen den etwas sperrigen Ter-
minus von der „civilen Organisationsform“
wählt. Damit erfasst er nicht nur Bürger- und
Kommunalgarden, sondern auch Sicherheits-
vereine oder (mit Einschränkungen) Schüt-
zengilden. Definitionskriterien sind die strikt
nichtmilitärische Vereinigung, die kommuna-
le Grundlage (Stadt- anstelle von Staatsbür-
ger) und als Ziel der Erhalt der öffentlichen
Ordnung.

Pröve unterläuft mit seinem Ansatz be-
wusst die in der deutschen historischen
Forschungs- und Lehrtradition anscheinend
immer noch weitgehend zementierte Zeit-
grenze von 1789/1815. Anknüpfend an Rein-
hard Kosellecks Konzept der Sattelzeit be-
tont der Autor die Traditionslinien, die sich
vom altständischen Stadtbürgertum bis hin
zu den revolutionären Ereignissen von 1848
ziehen. Die der Untersuchung zugrundelie-

gende These lautet: „Civile Organisations-
formen“ stellten geradezu ein Leitmotiv der
„Sattelzeit“ zwischen 1750 und 1850 dar. Ge-
rade angesichts des beschleunigten politi-
schen und wirtschaftlichen Wandels sei das
Modell einer klassenlosen Bürgergesellschaft,
die sich durch ihre eigenen Sicherheitsmaß-
nahmen gegen Repression von oben und be-
sitzgefährdende Umstürze seitens des „Vier-
ten Standes“ schützte, überaus attraktiv er-
schienen. Ein ganz wesentliches Verdienst
von Pröves Arbeit besteht darin, dass er diese
Hauptthese nicht allein aus den wortreichen
Diskussionen und Stellungnahmen der re-
denden und schreibenden Zeitgenossen her-
ausdestilliert. So wichtig ihm die Untersu-
chung des zeitgenössischen Diskurses ist, so
deutlich sieht er, dass dieser an die Sozial-
und Alltagsgeschichte angebunden werden
muss; konkret: dass er seine Arbeit mit ihrem
gemeindlichen Ansatz nicht nur in Bibliothe-
ken, sondern gerade auch in Kommunalarchi-
ven zu recherchieren hat. Diese arbeitstech-
nische Aufteilung spiegelt sich auch in der
klaren inhaltlichen Gliederung der Untersu-
chung wider.

Nach einer instruktiven Diskussion von
Themenstellung und Forschungslinien zu
Bürgertum und Liberalismus stellt Pröve im
ersten Teil des Werks „Rahmenbedingungen
und Voraussetzungen“ vor. Dabei handelt es
sich um eine stringente Skizze der vielfältigen
Umbrüche innerhalb des Untersuchungszeit-
raums, nicht nur in der großen Politik, son-
dern gerade auch in der Welt der Kleinstäd-
te mit ihren konkreten Problemen der öffent-
lichen Sicherheit. In diesem Teil bezieht Prö-
ve insbesondere den politischen Diskurs der
Zeit ein, wobei er sich auf Gesetze und Ver-
ordnungen ebenso stützt wie auf das Tages-
schrifttum. Eine zentrale Rolle spielt für ihn
dabei Karl von Rotteck mit seiner Schrift „Ste-
hendes Heer und Nationalmiliz“ von 1815.
Epochemachend für das liberale Denken wur-
den hier die Gegensatzpaare Volksbewaff-
nung und Verfassung gegen Despotie und
stehendes Heer formuliert. Diese Ideen seien
schließlich insbesondere durch die Spaltung
der Bürgergarden in einen „Ordnungs“- und
einen „Bewegungsflügel“ im Zuge der 1848er
Revolution desavouiert worden und zwar so-
wohl in den Augen der liberalen Bürger als
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auch in den Augen der Regierenden. Die Re-
pression der Staatsmacht, die Auflösung der
Organisationen und die Entwaffnung durch
das Militär bereitete dann dem Institut der
Bürgerwehr ein recht jähes Ende.

Während die öffentliche Diskussion zu
kommunalen Ordnungsformationen fast ein
Jahrhundert währte, traten diese selbst real-
historisch nur in den Jahren von etwa 1806 bis
1820 (in Preußen), im Umkreis des Jahrs 1830
und dann bei der Revolution von 1847-1850 in
Erscheinung. Im besonders originellen zwei-
ten Hauptteil seiner Arbeit untersucht Pröve
eben diese Konkretisierung in einem mikro-
historischen Zugriff. Dabei muss er sich schon
allein aus arbeitsökonomischen Gründen auf
wenige ausgewählte Gebiete beschränken. Es
sind die preußische Provinz Brandenburg
(ohne Berlin) und Kurhessen. Seitenblicke gel-
ten Mecklenburg-Schwerin und den thüringi-
schen Kleinfürstentümern Schwarzburg. Der
Leser wird hier auf eine spannende Reise zu
den Wachstuben, den pompösen Paraden und
den immer wieder aufflackernden Auseinan-
dersetzungen zwischen Militärs und Zivilgar-
den geführt. Pröve zeigt, wie das alte Insti-
tut der städtischen Bürgerwacht im Zuge der
napoleonischen Kriege auf staatliche Initia-
tive wiederbelebt wurde, wie in der Folge
diese Bürgerwachten sowohl die kommunale
Ordnung gegen allerlei alltägliche Bedrohun-
gen zu sichern hatten (Wirtshausschlägerei-
en, Bewachung der Tore, Begleitung von Ge-
fangenentransporten, Schutz der Feldfrüch-
te vor Mundraub etc.) und damit zugleich
eine Kompetenzerweiterung der städtischen
Gemeinde gegenüber dem Landesherren ver-
bunden war. Dies führte nahezu zwangsläu-
fig zu Auseinandersetzungen mit dem Mili-
tär, dessen Offiziere scheel auf die oft nur un-
zureichend uniformierten und bewaffneten
Zivilisten blickten. Wenn 1831 die Marburger
Bürgerunteroffiziere und Gemeinen ersuch-
ten, von ihren Vorgesetzten mit „Herr“ an-
geredet zu werden (S. 348), zeigt dies klar
den genossenschaftlichen Charakter der zivi-
len Garde, in der alle Mitglieder formell und
rechtlich gleichgestellt waren.

Pröve kann anhand vieler Einzelbeispiele
überzeugend darlegen, dass das auch in der
öffentlichen Repräsentation wichtige Garden-
wesen (Waffentragen, Uniformierung in Kon-

kurrenz zum Militär) gerade die „schriftlo-
sen“ einfacheren Bürger (Handwerker, Kauf-
leute) politisierte. Diese Gruppierungen ord-
net er ein in die Tradition des vorrevolutio-
nären, altständischen Bürgertums, das keines-
wegs, wie manche zeitgenössisches Klischee
Glauben machen will, zum verknöcherten
„Spießbürgertum“ geworden sei. Pröve tritt
mit dieser Schilderung in deutlichen Gegen-
satz etwa zu Hans-Ulrich Wehler, der in sei-
ner deutschen Gesellschaftsgeschichte gerade
das Absinken des Stadtbürgertums und das
Aufkommen des neuen Typs des Bildungs-
und Besitzbürgertums sehr stark konturiert
hatte. Damit gesellt sich Pröve eher zu ei-
ner in den letzten Jahren verbreiteten For-
schungsrichtung, für die Namen wie Lothar
Gall oder Heinz Schilling stehen. Der einfa-
che Stadtbürger habe auf die Umbrüche der
Zeit geschickt durch Ausweitung auch sei-
ner politischen Kompetenzen reagiert. Pröve
unterschlägt freilich nicht, dass der staatliche
Ansporn hierzu nötig gewesen sei: Kommu-
nalgarden wurden schließlich mit Willen der
Landesregierungen gebildet, wie das Kon-
trastbeispiel Mecklenburg-Schwerin zeigt, wo
es bis 1848 nicht zur Aufstellung von Bürger-
garden oder ähnlichem gekommen war.

Die Studie Pröves kommt zu dem Ergeb-
nis, dass die untersuchten bürgerlichen Ord-
nungsformationen für die Entwicklung des
Frühliberalismus, für die Formierung der bür-
gerlichen Gesellschaft und für die Nachhal-
tigkeit stadtrepublikanischer Traditionen von
erheblicher Bedeutung gewesen seien (vgl. S.
471). Nach der Lektüre des dank seines er-
zählenden Duktus sehr gut lesbaren Buches
kann man sich dieser Interpretation leicht an-
schließen. Angesichts der genannten Vorzü-
ge ist es bedauerlich, dass Pröve sich doch
sehr stark auf Brandenburg (vor allem für
die Jahre 1806-1820) und Kurhessen (im Um-
kreis von 1830) beschränkt. Seine wenigen
Vergleichsobjekte bleiben relativ blass, was
zwar den Umfang der Untersuchung ange-
nehm überschaubar hält, aber doch die Her-
ausarbeitung mancher erhellenden Parallelen
oder Unterschiede verhindert. Gerade der fast
völlige Verzicht auf den Vergleich von Ein-
zelphänomenen in Süddeutschland oder Ös-
terreich erscheint als Manko, vor allem, da
im Untertitel des Buches allgemein von den
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„deutschen Staaten“ die Rede ist. Auch die
literarischen Zeugnisse im Umkreis der be-
waffneten Bürger (Wachtbücher, Lieder, Er-
zählungen) werden erwähnt, aber nicht tie-
fergehend untersucht. Doch diese Monita ge-
hen am wenigsten zu Lasten des Autors. In je-
dem Staat des Deutschen Bundes entwickelte
sich das Verhältnis von staatlicher Obrigkeit,
Kommunen und Bürgern jeweils unterschied-
lich. Während mancherorts auf Repression
gesetzt wurde, übernahm beispielsweise Her-
zog Ernst II. von Sachsen-Coburg und Gotha
1848 höchstselbst das Kommando der Cobur-
ger Bürger(!)wehr und reihte seine Hofkapelle
kurzerhand als Musikkorps in die Garde ein.
Diese bunte Vielfalt des Phänomens der kom-
munalen Ordnungsformationen in Deutsch-
land allein im Jahr 1848 wäre in einer einzigen
Untersuchung kaum darstellbar. Daher bleibt
es das Verdienst von Pröves sehr empfehlens-
werter Studie, einen epochenübergreifenden,
sowohl ideen- als auch sozialgeschichtlichen
Ansatz geschaffen zu haben, auf dem wei-
tere Arbeiten zu anderen deutschen Staaten
aufbauen können. Sie müssten freilich einen
hohen sprachlichen, quellenkritischen und re-
flektierten Stand erreichen, um sich Pröves
Studie an die Seite stellen zu können.

HistLit 2002-001 / Peter Wolf über Pröve,
Ralf: Stadtgemeindlicher Republikanismus und
die „Macht des Volkes“. Civile Ordnungsforma-
tionen und kommunale Leitbilder politischer Par-
tizipation in den deutschen Staaten vom En-
de des 18. Jahrhunderts bis zur Mitte des 19.
Jahrhunderts. Göttingen 2001, in: H-Soz-Kult
02.01.2002.

© Clio-online, and the author, all rights reserved.


